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ErwGr

Erwägungsgrund 4 - Einklang mit anderen Rechten

1 Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. 2 Das Recht
auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; es muss im Hinblick auf
seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen
andere Grundrechte abgewogen werden. 3 Diese Verordnung steht im Einklang mit allen
Grundrechten und achtet alle Freiheiten und Grundsätze, die mit der Charta anerkannt wurden und in
den Europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Achtung des Privat- und Familienlebens,
der Wohnung und der Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, unternehmerische Freiheit,
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und Vielfalt der Kulturen, Religionen
und Sprachen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr003
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr005

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 4 - Einklang mit anderen Rechten



